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Nr. BK Homüurg*. d. H„ Donnerstag, denS. Januar 1919
BeksLntmach»«- .

betr. Bewirtschaftung vo-n Lederabfällen.
I.

Neue L edera  b fä  l le.
Mt Rücksicht auf die derzeitigen Berkehrsverhältnissc

hat das Demöbilmachungsamt vorläufig dis Ende Februar
19t9 eine allgemeine Ausnahmebewilligung von den Be¬
stimmungen der Bekanntmachung vom 19. Oltoder 1918,
betreffend Beschlagnahme, Höchstpreise, Melde - und Ber-
kaufspflicht von Leberabfällen erteilt.

Auf Grund dieser Ausnahmebewilligung ist vorläufig
bis Ende Februar 1919 der Handel mit neuen  Lederab¬
fällen allgemein freigegeben . Auf die gleiche Zeitdauer
entfällt damit auch die Verpflichtung , die verfügbaren Be¬
stände von Neu-Lederabfällen der Ersatzsohlengesellschaft
bezw. bei chromhaltigen Abfällen der Kriegsleder -Aktien-
gesellschaft anzudienen ; die Lederabfälle können vielmehr
unmittelbar vom Besitzer in den Handel oder an den Ver¬
braucher frei veräußert werden.

II.
Alt - Lederabfälle.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen wird aus¬
drücklich bemerkt, daß durch diese Ausnahmebewilligung
des Demobilmachungsamtes die Bestimmungen der Reichs¬
stelle für Schuhversorgung über den Verkehr mit getra¬
genen Schuhwaren , Altleder und gebrauchten Waren aus
Leder nicht beri 'chrt sind. Für diese Waren verbleibt es
bei den Bekanntmachungen der Reichsstelle vom 30. März
1918 über den Verkehr mit getragenen Schuhwaren . Alt¬
leder und gebrauchten Waren aus Leder und vom 16. Juli
1918 über die Beschlagnahme und Enteignung getragener
Schuhwaren , Altleders und gebrauchter Waren aus Leder.
Hiernach dürfen getragene Schuhwaren . Altleder und ge¬
brauchte Waren aus Leder freihändig nur an die von
den Kommunalverbänden bestimmten Annahmestellen ver¬
äußert werden.

Die Kommunalverbände haben ihrerseits diejenigen
Anfälle , welche sie nicht für ihre eigenen Schuh-Jnstand-
«etzungs- und Ausbesserungs -Werkstätten benötigen an die
Kriegswi rtschafts -Aktiengesellfchaft abzuliefern . Verboten
bleibt nach wie vor in diesen Waren der unmittelbare
Verkauf von Verbraucher an Verbraucher , sowie der ge¬
samte Alttrödelhandel.

Berlin , den 16. 12. 18.
Reichsstelle für Schuhversorqung.

Bad Homburg v. d. H., den 3. 1. 19.
Wird veröffentlicht.

Der Mrrsttzende des Kreisansschnsses.
von Marx.

Für den Bollzngsausfchuß des Kreises.
R i n t e l e n.

Bad Homburg v .d. H., den 3. 1. 19.
Das Verwertungsamt hat der Reichsstelle für Schuh-

versorgung -eine Reihe von Schuhmacherbedarfsartikeln.
die bei der Heeresverwaltung durch die Demobilmachung
frei werden , zur Versorgung des Schuhmacherhandwerks
zur Verfügung gestellt.

Die Reichsstelle beabsichtigt, diese Materialien dem
Schuhmacherhandwerk durch Vermittlung der Rohstoffge-

! ucssenschaften und des Großhandels zuzuführen . Für den
Großhandel wird der Einkauf einheitlich durch die Ver

! einigung der Schuhmacherartikel -Großhändler Deutsch-
, lands e. D., in Köln erfolgen . Es soll jedoch auch den-
I jeiligen Großhändlern , die der genannten Bereinigung
! nicht augehören , die sich aber vor dem Kriege bereits mit
! dem Vertrieb von Schuhmacherbedarfsartikeln befaßt
! haben , Gelegenheit gegeben werden , sich an dem Vertrieb
! der freigewordenen Materialien zu beteiligen . Diese
s Großhändler werden auf Antrag von der Vereinigung der
I Schuhmacherartikel -Großhändler in gleicher Weise wie die

Mitglieder dieser Vereinigung berücksichtigt.
Die der Bereinigung nicht angeschlossenen Großhändler

werden daher ausgesordert , sich unverzüglich schriftlich an
die Reichsstelle für Schuhversorgung . Abteilung Rohmate¬
rial . Berlin W . 8, Kronenstr . 50/52 , zu wenden. Die
Reichsstelle wird die Aufnahme dieser Händler in den Ver¬
teilungsplan der Vereinigung der Schuhmacherartikel-

j Großhändler Deutschlands veranlassen,
i Art , Mengen und Preise der in Betracht kommenden

Materialien können zurzeit noch nicht bestimmt werden.
Nähere Mitteilung hierüber wird den Großhändlern , die
wegen ihres Anschlusses an das Verteilungsverfahren
Antrag an die Reichsstelle für Schuhversorgung gestellt
haben , seinerzeit durch die Vereinigung der Schuhmacher¬
artikel -Großhändler Deutschlands zugehen.

Berlin , den 13. 12. 18.
Reichsstelle für Schuhversorgung.

Bad Homburg v. d. H., den 3. 1. 19.
Wird veröffentlicht.

Der Vorsitzende des Kreisausschitsies.
von Marx.

Für den Vollzugsausschuß de» Kreises.
Rintel « n.

Bad Homburg v. d. H., den 3. 1. 19.
Versorgung des Schuhmacher-Handwerks mit Klein-
materiakien aus den Beständen der Heeresverwaltung.
Durch die Demobilmachung werden größere Bestünde

der Heeresverwaltung bezw. noch in Auftrag gegebene
Mengen in Schuhbedarfsartikeln frei . Soweit diese Ar¬
tikel sich für das Schuhmacherhandwerk eignen , sind sie der
Reichsstelle zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der
Materialien an das Schuhmacher-Handwerk ist in folgen¬
der Weife beabsichtigt:

1. Täckse und Drahterzeugniss « werden den Rohstoffge-
nossenschasten und dem Handel zugefiihrt und sind vom
Schuhmacher-Handwerk, durch diese Stellen im freien Ver¬
kehr zu beziehen.

2. Garne und Klebstoffe werden durch die Reichsstelle
für Schuhversorgung gleichmäßig aus die Rohstoffgenos¬
senschaften und Lederkleinhändler verteilt und find nach
Maßgabe der eingeschriebenen Arbeitskräfte bei denjenigen
Rohstoffgenossenschaften und Lederkleinhandlungen zu be¬
ziehen, in deren Kunden -Einzeichnungslisten die Schuh¬
macher zum Bezüge von Bodenleder eingetragen find.
Welche Mengen Garne und Klebstoffe auf die eing-efchrie-



bette Arbeitskraft entfallen , wirb von der Reichsftellc noch
bestrmmt werden.
.3 - ® nc  besondere Zuteilung von Tarnen und Kleb¬
stoffen erfolgt an die aus dem Heeresdienst entlassenen
Schuhmacher. Diese erhalten in gleicher Weise wie bei
der Ledcrzriteilung bereits vor Ausstellung ihrer Bodcn-
ledertarte eine erstmalige Zuteilung an Garnen und Kleb¬
stoffen und zwar für die eingeschriebene Arbeitskraft

25V Tr. Tarn und
Vi Kilogr . Klebstoff.

Der Bezug dieser Materialien erfolgt durch die Roh-
stoffgc nasse»schäften und Leder-Kleinhandlungen von
denen die aus dem Felde zurückgekehrten Schuhmacher
auch die erstmalige Zuteilung von Leder erhalten Die
Rohstoffgenossenschasten und Lederkleinhändler erhalten
to?  93töte riQl vc tt iljsetfette von bettle Sperre
täftcnt , di-' sie für die erstmalige Zuteilung mit Leder be¬
liefern.

Berlin , den 13. Dezember 1918.
Reichsstelle für Schuhoersorgung.

Bad Homburg v. d. H., den 3. l . 19.
W-rrd veröffentlicht.

K»e Boefihrnde des Krrivausjchusfts.
v. Marx.

Kür de« Vollzugs rat de« Kreise«.
R i n1e l e n.

Uni« Bezugnahme auf meine Bekanntmachung im
Kreisblatt Nr . 154 v. Js . betr . ^kommunale Vermessungen"
ersuche ich die noch rückständigen Gemeindebehörden um
sofortigen Bericht.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Bad Homburg v. d. H.. den 6. Jan . 1919.

Ber Laadrat. Für de« Bollzugsausschutz des st reifes.
v. Marx . R i n t e l e n.

Bad Homburg v. d. H.. 3. Januar 1919.
Bei der Finna Karl David Söhne , Frankfurt a . M ..

Weftrstraßc 33, lagert eine größere Anzahl neuer
Sielengeschirre . Reflektanten aus Landwirtschaft . Handel
Gewerbe und Industrie können ihre nach untenstehendem
Muster ausgestellten und von der Gemeindebehörde be¬
scheinigten Anträge an die Landwirtschaftliche Zweigstelle
in Frankfurt a . M . einreichen .

Der Preis der Geschirre ist
. für kleine Pferde auf 95 Mk..

für mittlere größere Pferde auf l56Mk. 50 bis 206
Mark 50

das Sftick festgesetzt.
Da eine solche Gelegenheit zur Beschaffung von Ge-

schirren in nbseh-kxrrer ZeiE nicht wieder einEvet̂ n wird,
empfiehlt cs stch. von deni Angebot schnell Gebrauch zrimachen.

Kriegswirtschaftsstellc des Obertaunuskreises,
von Marx.

Für den Vollzugsausschuß des Obertaunuskreifes . !
R i n t e l e n.

Antrag auf Pferdegeschirr«.
1. Hierdurch beantrage ich gegen Barzahlung uird unter

Verzicht auf das Recht zur Mängelrüge und Wandlung
die Zuteilung van . . . Pferdegeschirr

für . . . kleine . . . Pferd . . .
für . . . . mittelgroße . . . Pferd . . . >
für . . . . große . . . Pferd . . .

2.  Ich besitze zurzeit . Arbeitspferd . . . für !
diklo . unbrauchbare Geschirr . .

3. Ich verpflichte mich, nach der Zuteilung in jedem '
Fall einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Weitergabe i
i«i>es Geschirres ohne Genehmigung der Landwirtschaft - !
lichen Zweigstelle den dreifachen Kaufpreis an die Satt-
lerleder -Gesellfchoft n> b H.. Berlin W . 8, Seivziger str
92, als Vertragsstrafe zu zahlen.

Ort und genau« Adrrffe:

Datum:

Au die
Lmldwirtschaftliche Zweigstelle für Hessen und die Provinz

Hessen - Nassau.
Frankfurt  a . M.

Bekanntmachung
betr. Berkehr» it Hävten und Fellen und aus ihar» her¬

gestelltem Leder.
I.

kaû nachun^̂ Ê ^ ^Üsamt veröfteifflicht folgende Be
lfL bcm  Denwbilnrachungsamt bekannt geworden.

,Äen ^ 2 ^ um freihändigen Ankauf von Häuten und
FEen gemacht werden . Die im allgemeinen Jntereste

Beschlagnahme der Häute und Felle kann bei
dem Mangel an Leder vorläufig nicht aufgehoben werden
Wer also versucht, sich freihändig Häute und Felle unter

. Aufgehoben ist mit Wirkung vom 1. Deremb»: igi -r
ledrgl .ch die Beschlagnahme und öffentliche Bewirtschar

3ioic’ 33ome* Gemswild -, Hunde- und
K^ nfellê " ' ^ von rohen Kanin - , Hasen- und
.,3 m adrigen bestehen die Bestimmungen über die Be-

^ 0n  ^ äuten  und Fellen und aus ihnen her-
gestelltem Leder unverändert fort.

II.
ßanbmirhj - unter bestimmten Voraus¬

setzungen Haute haus - oder notgeschlachteter Tiere für sich
Berber m Lohn gerben zu lasten, ist durch Be-

kanntmachung der militärischen Befehlshaber voin 19  Ok-
aufgehoben . Dafür erhalten vom 1. Januar

u)19 die Landeszentralbehörden beftimintc Mengen Leder,
die nach Anordnung der Landeszentralbehörden ausschliesi-

“ nf W  Landwirtschaft zur Verteilung gelangen . Als
Aerteilungsstellen sind die Kommunalverbände bestimm!.

Leder wird den Kommunalverbänden durch de
Kontrollstelle für freigegebenes Leder in Berlin von Amts
wegen in bestimmter Reihenfolge geliefert . Besondere
Anträge der Kommunalverbände an die Kontrollstelle sind
zwecklos und zu Unterlasten.

IIJ.
W .hvvon ist die Sonderzuteilung von Leder
^nch die Reichsstelle für Schuhversorgung auf 'Grund ibrer
Bekanntmachung vom 15. August 1918 über die Sonder¬
zuteilung von Bodenleder für Berufsarbeiter . Auch hier
Eigen zeitweise Sonderzuteilungen für die Landwirt

Anordnung der Reichsstelle für Schuhversor-
gung durch die Kontrollstelle an die einzelnen Kommunal-
v^ lmnde, denen die weitere Unter Verteilung des Leders

IV.
Anträge von Landwirten auf Zuteilung von Leder

oe «^ el5t [.terie  ^ Ör  Schuhvefforgung nur in den in
g .. Ziffer 7 d-er Bekanntmachung vom 15 August 1918
ausdrnMch genannten Fällen vvrzulegcn .- im ' übrigen
muffen die Kominunalverbände die Anforderungen der
Landwirte auf Zuteilung von Leder aus den Mengen
die ihnen nach Ziffer 2 u. 3 periodisch zugeteilt werden'
befriedigen.

Berlin , den 14. Dezember 1918.
Reichsstelle für Schuhverforgunq.

Bad Homburg o. d. H., den 3. 1. 19.
»enGe «« M.

Stef M« Ptzê e »es K»«i«»usschuHr».
» » * M * i f.

**• Vollzugsausschußd« Kttffe».
Rillte ! »» 'Unterschrift:
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